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Die Abgeordneten zum Nationalrat Pilz, Freunde und Freundinnen 

haben am 6. Mai 1991 und der Nummer 1007/J an mich eine schriftli­

che parlamentarische Anfrage betreffend übergriffe der Polizei 

und Gendarmerie gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

" 1. Wie lau t e t der Pol i z e i be r ich t übe r na c h s te h end mit Da t um , 

Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzei­

ge erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 

zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfah­

ren verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konse­

quenzen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissa­

riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 
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6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 

Strafanzeige gegen die Polizeibeamten strafrechtliche 

Schritte eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu­

ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerdefüh­

rer eingeleitet? 

8. Wurde gegen einen der beschuldigten Beamten bereits einmal 

ein Disziplinarverfahren eingeleitet? Wenn ja, warum und wie 

endete dies? 

Vorfall: 20. September 1990 

Ort: Gendarmeriepost~n Faak/Kärnten 

Betrof fener: Gün ther M. (40)" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Aufgabe der Sicherheitsexe){utive ist es, die Rechtsordnung in den 

Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im Interes­

se der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

Bürger zu schützen sowie die Freiheit und den Frieden in der 

Gemeinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistungen im Einzugsbe­

reich besonders sensibler und schützenswerter Güter, wie jener 

der pers~nlichen Freiheit und der k~rperlichen Unversehrtheit, 

geleistet wird, macht es erforderlich, bei Ausbildung und Dienst­

aufsicht ständig bemüht zu sein, damit die Effizienz der Sicher­

heitsbeh~rden gewahrt und doch die Belastung der Betroffenen 

durch Grundrechtseingriffe so gering wie m~glich gehalten werden 

){ann. 

Ich bin daher seit Übernahme der Verantwortung im Innenressort 

bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen prüfen zu lassen, damit unwahre Anschuldigungen 
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so schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich 

Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen, zur Verantwortung 

gezogen werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft in ihrem 

letzten Bericht bestätigt, in dem sie ausgeführt hat, daß im 

Innenrßssort im Falle von MIßhandlungsvorwürfen, die "objektiv 

erforderlichen sicherheitsbehördlichen Erhebungen durchgeführt 

werden". Es kann somit keine Rede davon sein, daß Angehörige der 

Sicherheitsexekutive, die sich einer Mißhandlung schuldig machen, 

"fast nie mit straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung rech­

nen müssen". Allerdings mUß ich auch anläßlich dieser Anfrage 

darauf hinweisen, daß für Beamte, gegen die ein Mißhandlungsvor­

wurf erhoben wird, der in der Verfassung (Art 6 Abs 2 EMRK) veran­

kerte Grundsatz der Unschuldsvermulung gilt, sodaß bis zum Beweis 

des Gegenteils von ihrer Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Das europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der un­

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat 

in seinem der österreichischen Bundesregierung e~statteten Be­

richt eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurzfri­

stig verwirklicht werden können, ist dies bereits geschehen oder 

steht deren Verwirklic}lung unmittelbar bevor. Die mittelfristig 

realisierbaren Maßnahmen werden vor allem im Rahmen der Strafpro­

zeßreform umzusetzen sein. AUßerdem hat das Komitee besonders 

betont, daß eine professionelle Ausbildung die wichtigste Voraus­

setzung für die Verhinderung von POlizeiübergriffen sei. Da sich 

diese Einschätzung mit meiner Überzeugung von der Notwendigkeit 

einer fundierten Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter deckt, 

war ich bestrebt, die Schulung gerade im sensiblen Bereich der 

Menschenrechte auszubauen. 

Im übrigen wird der permanente Weiterbildungsprozeß aller Ressort­

angehörigen durch die Einrichtung entsprechender Bildungsstätten 

und Bildungsangebote sichergestellt. Der Sicherheitsverwaltung 

sollen jene personellen und techniscllen Ressourcen zur Verfügung 

stehen, die zur Erfüllung ihres sicherheitspolitischen Auftrages 

im Rahmen menschenwürdiger Arbeitsbedingungen erforderlich sind. 

Diese Bestrebungen finden im Budget 1991 entsprechenden Ausdruck. 
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Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevan­

ter Beschwerdevorbringen verweise ich darauf, daß die dem Natio­

nalrat zugegangene Regierungsvorlage eines Sicherheitspolizeige­

setzes, eine solche Kontrolle vorsieht: Bürger, die sich von 

einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflichtwidrig 

behandelt fühlen und mit der von der Dienstbehörde auf Grund 

einer Aufsichtsbeschwerde getroffenen Feststellung nicht zufrie­

den sind, sollten die unabhängigen Verwaltungssenate anrufen 

können. 

Noch in der XVII.GP wurde eine Änderung des § 102 Absatz 1 BOG 

1979 (BGBI.Nr. 447/1990) dahingehend vorgenommen, daß die Diszi­

plinarstrafe der Entlassung von der Disziplinaroberkommission mit 

Stimmenmehrheit verhängt werden kann. Der weisungsgebundene 

Disziplinaranwalt ist somit in Fällen, in denen eine gebotene 

Entlassung von der Disziplinarkomnlission nicht ausgesprochen 

wurde, in der Lage, eine Entscheidung der Berufungsbehörde herbei­

zuführen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk~ 

licht worden, das einerseits der Sicherheitsexekutive die Erfül­

lung ihrer Aufgaben ermöglicht und andererseits den Bürger vor 

ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz gewährt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu Frage 1: 

Ein Gendarmeriebeamter des Gendarmeriepostens Faak am See ist 

verdächtig, Günther MÜLLER am 20. September 1990 vor dem genann­

ten Gendarmerieposten in Mißhandlungsabsicht durch einen Faust­

schlag ins Gesicht leicht verletzt zu haben. 

Der Beamte war gegen Günther MÜLLER wegen eines Verkehrsunfalles 

mit Sachschaden sowie wegen einer bei MÜLLER vermuteten Alkoholi­

sierung eingeschritten. 
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Zu Frage 2.: 

Ja. 

Zu Fr;,ge _~ 

Das beim Landesgericht Klagenfurt anhängige Strafverfahren ist 

noch nicht abgeschlossen. 

Zu Frage 4.: 

Aufgrund der Beantwortung zu Frage 3. entfallen weitere Ausführun­

gen. 

Zu Frage 5. : 

Eine Versetzung erfolgte nicht. 

Zu Frage 6.: 

Nein 

Zu Frage 7.: 

Aufgrund der Beantwortung zur Frage 6. entfallen weitere Ausfüh­

rungen. 

Zu Frage 8.: 

Nein 
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